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Feldkirch, 30. Mai 2018 
 
 
Beschlüsse der Stadtvertretung vom 29. Mai 2018 
 
Hinweis: Das Verhandlungsprotokoll kann zu den Amtsstunden im Rathaus, 
Zimmer 118, eingesehen werden. 
 
1. Stadt Feldkirch: Rechnungsabschluss 2017 
  

Der Rechnungsabschluss der Stadt Feldkirch für das Jahr 2017 mit Ge-
samtausgaben in Höhe von EUR 92.210.759,60 und Gesamtein-
nahmen in gleicher Höhe wird in der vorliegenden Form zur Kenntnis 
genommen und genehmigt. 
 

2. Bericht des Prüfungsausschusses der Stadt Feldkirch zum Rechnungsjahr 
2017 

  
Der Bericht des Prüfungsausschusses und die Stellungnahmen der An-
ordnungsberechtigten werden gem. § 52 Abs. 4 Gemeindegesetz von 
der Stadtvertretung zur Kenntnis genommen. 
 

3. Stadtwerke Feldkirch: Jahresabschluss und Geschäftsbericht 2017 
  

Der Jahresabschluss und Geschäftsbericht der Stadtwerke Feldkirch für 
das Jahr 2017 wird in der vorliegenden Fassung zur Kenntnis genom-
men und genehmigt. 
 

4. Gesellschafterversammlung der Stadt Feldkirch Immobilienverwaltungs 
KG: Rechnungsabschluss 2017 

  
Der Rechnungsabschluss 2017 der Stadt Feldkirch Immobilienverwal-
tungs KG für das Jahr 2017 mit einem Gesamtvermögen von EUR 
31.356.673,92 und einem Jahresverlust von EUR 311.660,94 wird 
genehmigt. 
Der Komplementärin Stadt Feldkirch wird für das Geschäftsjahr 2017 
die Entlastung erteilt. 
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5. Senioren-Betreuung Feldkirch GmbH: Jahresabschluss und Tätigkeitsbe-

richt 2017 
  

Die Stadtvertretung nimmt den Tätigkeitsbericht 2017 und den Jahres-
abschluss 2017 der Senioren Betreuung Feldkirch GmbH zur Kenntnis. 
 
 

6. Freizeitbetriebe Feldkirch GmbH: Jahresabschluss und Tätigkeitsbericht 
2017 

  
Die Stadtvertretung nimmt den Jahresabschluss 2017 und den Jahres-
bericht der Freizeitbetriebe Feldkirch GmbH 2017 in der vorliegenden 
Form zur Kenntnis. 
 

7. Montforthaus Feldkirch GmbH: Jahresabschluss und Tätigkeitsbericht 
2017 

  
Die Stadtvertretung nimmt den Jahresabschluss 2017 und den Bericht 
zum Jahresabschluss 2017 der Montforthaus Feldkirch GmbH in der 
vorliegenden Form zur Kenntnis. 
 

8. Stadtmarketing und Tourismus Feldkirch GmbH: Jahresabschluss und 
Tätigkeitsbericht 2017 

  
Die Stadtvertretung nimmt den Jahresabschluss 2017 und den Bericht 
zum Jahresabschluss 2017 der Stadtmarketing und Tourismus Feldkirch 
GmbH in der vorliegenden Form zur Kenntnis. 
 

9. Äußerung an den Verfassungsgerichtshof zur Bettelverordnung (Verord-
nungsprüfungsverfahren gem Art 139 Abs 1 Z1 B-VG) 

  
Die vorliegende Äußerung wird dem Verfassungsgerichtshof zu dem 
auf Art 139 Abs 1 Z 1 B-VG gestützten Antrag des Landesverwaltungs-
gerichtes Vorarlberg vom 5. April 2018 und dem Schreiben des VfGH 
vom 16. April 2018, Zl V 25/2018-2, betreffend die Verordnung der 
Stadtvertretung Feldkirch vom 24.05.2016 betreffend Betteln in der 
Stadt Feldkirch gem § 7 Abs 3 Landes-Sicherheitsgesetz, vorgelegt. 
 

10. Haftungsübernahme nach § 93 STVO. Referent: STR Thomas Spalt 
  

Die Stadt Feldkirch übernimmt im Zusammenhang mit der Abtretung 
von Grundflächen für den Bau des neuen Rad- und Gehweges beim 
Kreisverkehr L60 / L53 die Anrainerpflichten des § 93 Abs. 1 STVO 
für die Grundstücke 58/1, 58/2, 58/3 und 58/4, KG Nofels. 
 

11. Grundsatzbeschluss zur Erweiterung des Kindergartens Tisis-Gallmist 
  

Die Stadt Feldkirch fasst den Grundsatzbeschluss, den Kindergarten 
Tisis, Gallmiststraße 19, um einen Ausweichraum und einen Mehr-
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zweckraum samt Erschließungsflächen zu erweitern sowie einen Trep-
penlift zu errichten. 
 

12. Antrag „Die Grünen – Feldkirch Blüht“: Strenge Regeln gegen Ferien-
wohnungen! 

  
Der Antrag „Die Stadt Feldkirch stellt den Antrag an die Landesregie-
rung, aus der „Verordnung der Landesregierung über die Einschrän-
kung des Geltungsbereiches der Bestimmung über Ferienwohnungen 
nach § 16 Abs. 3 erster Satz und 4 des Raumplanungsgesetzes“ ab 
1.1.2019 ausgenommen zu werden. STR Spalt wird beauftragt alle 
dazu notwendigen Vorkehrungen zu treffen.“ fand keine Mehrheit. 
 

13. Antrag „Die Grünen – Feldkirch Blüht“: Infrastrukturerhaltungsbeitrag, 
jetzt! Fair, gerecht und kostensenkend! 

  
Der Antrag „Es wird eine Arbeitsgruppe, bestehend aus dem Bürger-
meister, je einem Vertreter/-in einer Fraktion und den zuständigen Mit-
arbeitern der Stadt mit dem Ziel eingerichtet, bis Herbst 2018 ein be-
schlussfähiges, neues Gebührenmodell für den Kanal in Form eines 
Infrastrukturerhaltungsbeitrages in sinnvoller Höhe auszuarbeiten.“ fand 
keine Mehrheit. 
 

14. Grundstücks- und Objektangelegenheiten: Verkäufe, Erwerb von, Ein-
räumung von und Verzicht auf Dienstbarkeiten und sonstige/n bücherli-
che/n Rechte/n, Ankäufe, Grundtauschgeschäfte 

  
Unter diesem Tagesordnungspunkt wurden diverse Grundstücks- und 
Objektangelegenheiten beschlossen. Aus datenschutzrechtlichen Grün-
den werden sie an dieser Stelle nicht veröffentlicht. Sie können im Pro-
tokoll zur Sitzung nachgelesen werden (siehe dazu den Hinweis auf 
Seite 1). 

  
15. Änderung des Flächenwidmungsplans 
  

Verordnung zur Änderung des Flächenwidmungsplans: 
Die Stadtvertretung der Stadt Feldkirch beschließt die Änderung des 
Flächenwidmungsplanes vom 07.06.1977 idgF dahingehend, dass 
gemäß „Flächenwidmungsplan Neu“, Plan-Zl. 2018/6464-1 vom 
03.04.2018, M1:1.000 die Teilfläche der Liegenschaft GST-NR 
234/1, KG Tisis (zukünftig Teil der Liegenschaft GST-NR 1123, KG 
Tisis) im Ausmaß von rund 150 m² von Baufläche – Wohngebiet in 
Verkehrsfläche: Straßen umgewidmet wird. 
 
Die gegenständlichen Planunterlagen liegen im Amt der Stadt Feldkirch, 
1. Stock, Zimmer 118, während der Amtsstunden zur öffentlichen Ein-
sicht auf. 
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16. Genehmigung der Niederschrift über die 16. Sitzung der Stadtvertre-
tung vom 06.03.2018 

  
Genehmigt. 

 
 




